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RS OGH 1973/4/5 6Ob71/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.04.1973

Norm

WEG 1975 §2

WEG 1975 §25

ZPO §228 B3aa

ZPO §228 C1

ZPO §228 C3

Rechtssatz

Das rechtliche Interesse eines Miteigentümers und Wohnungseigentümers eines Hauses an der Feststellung, daß

einem anderen Miteigentümer und Wohnungseigentümer dieses Hauses ihm gegenüber kein Rechtsanspruch auf

Abschluß eines Kaufvertrages und Wohnungseigentumsvertrages über eine bestimmte Garage in diesem Haus

zustehe, ist ohne Rücksicht darauf zu bejahen, ob der Kläger allenfalls auch ein Leistungsbegehren (hier auf Räumung

der vom Beklagten benützten Garage) stellen könnte, weil die Rechtskraftwirkung des beantragten

Feststellungsurteiles über die eines Leistungsurteiles insoweit hinausgeht, als damit für alle Zukunft der Mangel eines

solchen Rechtes des Beklagten gegenüber dem Kläger bindend ausgesprochen ist.
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